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Eigenbetrieb 
des ZASO

ZASO-Service Rufnummern: 

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle des ZASO 
in Pößneck, Wohlfarthstraße 7
Mo-Mi 09.00 - 11.30 Uhr / 13.00 - 15.00 Uhr
Do 09.00 - 11.30 Uhr / 13.00 - 18.00 Uhr
Fr 09.00 - 11.30 Uhr

Öffnungszeiten des Abfallbehandlungszentrums 
Wiewärthe in  Pößneck, Im Langen Sand
Mo 08.30 - 18.00 Uhr
Di-Do 08.30 - 16.30 Uhr
Fr 08.30 - 17.00 Uhr
(freitags für private Kleinanlieferer bis 18.00 Uhr)

Geschäftsstelle:
Zentrale: (0 36 47) 44 17-0
Abfallberatung: (0 36 47) 44 1717, -22
Fax: (0 36 47) 44 17 44
E-Mail: zaso.info@t-online.de

Abfallbehandlungszentrum:
Wiewärthe (0 36 47) 43 13 90

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe, Grünabfallannahmeplätze,
Schadstoffannahmestelle und Übergabestellen finden Sie im Ab-
fallterminheft und auf unserer Jqogrcig<"yyy0|cuq/qpnkpg0fg

Den 
ÒHnqjoctmv›

finden Sie 
auf unserer 
Homepage.

Geschäftsstelle: 07381 Pößneck, Wohlfarthstraße 7

Mo bis Mi 09:00 - 11:30 Uhr / 13:00 - 15:00 Uhr
Do 09:00 - 11:30 Uhr / 13:00 - 18:00 Uhr
Fr 09:00 - 11:30 Uhr

Zentrale:  (0 36 47) 44 17-0
Abfallberatung: (0 36 47) 44 17-17 / 44 17-22
Telefax: (0 36 47) 44 17 44
E-Mail: zaso.info@t-online.de

Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe: 07381 Pößneck, Jenaer Str. 49 

Mo 08:30 - 18:00 Uhr
Di bis Do 08:30 - 16:30 Uhr
Fr 08:30 - 17:00 Uhr (für private Kleinanlieferer bis 18:00 Uhr)

Wertstoff hof mit Grünabfallannahme
Mo und Fr 08:30 - 18:00 Uhr
Di bis Do 08:30 - 16:30 Uhr
Sa 08:30 - 15:00 Uhr

Telefon: (0 36 47) 4 31 39-0
Telefax: (0 36 47) 4 31 39-15

Öff nungszeiten der Wertstoff höfe, Grünabfallannahmeplätze, Schadstoff annahmestelle und Übergabestellen fi nden Sie im Abfalltermin-
heft und auf unserer Homepage: www.zaso-online.de

Den 
„Flohmarkt“ 

fi nden Sie 
auf unserer 
Homepage. 
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Grußwort des Zweckverbandsvorsitzenden

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Zeit für einen 
Rückblick und den Blick nach vorn. 2020 hat uns zwei-
felsfrei alle überrascht und vor Augen geführt, was es 
bedeutet, mit einer unerwarteten Situation umzugehen 
sowie geeignete Maßnahmen zu treffen, die den Einzel-
nen und die Allgemeinheit schützen, und trotzdem die 
wichtigsten Lebensbereiche aufrecht zu erhalten. Das 
hat uns alle nahezu täglich vor neue Herausforderungen 
gestellt. Dank der guten Zusammenarbeit mit unseren 
Vertragspartnern war die Abfuhr von Hausmüll, Gelben 
Säcken, Altpapier und Schadstoffen gesichert und konnte 
fast ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Mein 
Dank gilt auch dem Personal auf den Wertstoffhöfen, die 
die Situation gemeistert und die Nerven behalten haben. 
Besonders bedanken möchte ich mich bei unseren Bür-
gerinnen und Bürgern, die trotz der Einschränkungen, 
wie geänderten Öffnungszeiten, geschlossene Müllmar-
kenverkaufsstellen, Abstandsregeln usw. Verständnis für 
die Situation hatten und sich an die neuen Regelungen 
gehalten haben und auch weiterhin noch halten. Trotz der 
Corona-Krise haben wir als Zweckverband viel geschafft. 
So ist beispielsweise der Startschuss für den Umbau des 
Wertstoffhofs in Saalfeld gefallen. Durch diese umfassen-
den Baumaßnahmen werden Anlieferungen, ähnlich dem 
ABZ Wiewärthe in Pößneck, in Zukunft effektiver und 
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reibungsloser möglich sein. Die Sanierung der Deponie 
„Debragraben“ im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt war ei-
nes der aufwendigsten und langwierigsten Projekte in der 
Geschichte unseres Zweckverbandes. Diese fand im Juli 
2020 ihren erfolgreichen Abschluss.
Auch hinter den Kulissen arbeiten die Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen des ZASO täglich daran, den Service für 
Sie zu verbessern und noch kundenfreundlicher zu ma-
chen. Deshalb wird das Jahr 2021 voll im Zeichen der di-
gitalen Neuausrichtung unseres Bürgerservices stehen. 
Geplant ist eine Erweiterung des Onlineangebotes über 
eine neu gestaltete Homepage und wir treffen alle nöti-
gen Vorbereitungen für die Einführung des IDENT-SYS-
TEMS bei unseren Hausmülltonnen.
2021 wird uns alle vor weitere Herausforderung stellen 
und sich vom vergangenen Jahr wohl kaum unterschei-
den. Die Verbandsversammlung wird auch künftig mit 
ihren Entscheidungen und Beschlüssen nach den wirt-
schaftlich intelligentesten, bürgerfreundlichsten und zu-
kunftsorientiertesten Lösungen suchen und diesen Weg 
konsequent beschreiten.

Wir müssen uns Optimismus und Mut bewahren, das Gute 
sehen und es besser machen, sowie unsere Möglichkei-
ten nutzen. Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit, 
ein friedvolles Weihnachtsfest, Zeit zur Entspannung und 
Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge sowie Ge-
sundheit, Zufriedenheit und persönliches Wohlergehen 
in einem hoffentlich für Sie alle sorgenfreien und guten 
neuen Jahr!

Ihr Michael Modde
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Beschluss-Nr. 07/2020
Die Verbandsversammlung beauftragt den Verbandsvor-
sitzenden mit dem dualen System eine Abstimmungsver-
einbarung abzuschließen, die
1. eine Wahlmöglichkeit zwischen gelbem Sack und gel-

ber Tonne vorsieht bzw. beide Behälter innerhalb des 
Verbandsgebietes verwendbar macht;

2. eine höhere Materialstärke bzw. -qualität der gelben Sä-
cke garantiert.

Hilfsweise ermächtigt die Verbandsversammlung den Ver-
bandsvorsitzenden eine Rahmenvorgabe im Sinne des § 
22 VerpackG zu erlassen.
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Korrektur der Beschlussnummern der Beschlüsse der 162. Versammlung des Zweckver-
bandes Abfallwirtschaft Saale-Orla und der 79. Sitzung des Werkausschusses der Ther-
mischen Verwertungsanlage Schwarza vom 9. März 2020

Beschluss-Nr. 08/2020
Die Verbandsversammlung beauftragt den Verbandsvor-
sitzenden, bei der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde, 
dem Thüringer Landesverwaltungsamt, den vorzeitigen 
Abbruch des genehmigten Kalkulationszeitraumes 2019 
bis 2021 zum 31.12.2020 zu beantragen und für den 
nächsten Kalkulationszeitraum ein Gebührenmodell zu 
erarbeiten, dass Mehrpersonenhaushalte durch eine de-
gressive Gebührenstaffelung entlastet.
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Beschlüsse der 163. Versammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla und 
der 80. Sitzung des Werkausschusses der Thermischen Verwertungsanlage Schwarza 
vom 8. Juni 2020

Beschluss-Nr. 09/2020
Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Vergabe 
der Leistung „Befördern von heizwertreichen Abfallfrakti-
onen sowie Aschen und Schlacken an die Firma Betting 
AG, Schwarzer Weg 2, 07333 Unterwellenborn.

Beschluss-Nr. 10/2020
Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Entwick-
lung eines verursacherbezogenen, gebührengerechten 

und kostendeckenden Modells zur Grünabfallerfassung 
sowie umweltgerechten Verwertung der Grünabfälle aus 
privaten Haushaltungen.

Beschluss-Nr. 11/2020
Die Zweckverbandsversammlung beschließt den Tausch 
eines Teils des Grundstückes des Wertstoffhofes in Saal-
feld zur Optimierung des vorhandenen Geländes.

Beschlüsse der 164. Versammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla und 
der 81. Sitzung des Werkausschusses der Thermischen Verwertungsanlage Schwarza 
vom 14. September 2020

Beschluss-Nr. 12/2020
Die Zweckverbandsversammlung beschließt die 1. Nach-
tragshaushaltssatzung 2020 des ZASO mit dem 1. Nach-
tragswirtschaftsplan des ZASO und des Eigenbetriebes 
TVS für das Wirtschaftsjahr 2020.

Beschluss-Nr. 13/2020
Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Finanz-
pläne 2019 bis 2023 mit den Investitionsplänen zum 1. 
Nachtragswirtschaftsplan des ZASO sowie der TVS 2020.

Beschluss-Nr. 14/2020
Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Vergabe 
der Leistung „Befördern und Verwertung der Abfallteilfrak-
tion 0-40 mm“ für den Zeitraum 01.11.2020 bis 31.10.2021 
mit einer Verlängerungsoption bis 31.10.2022.

Beschluss-Nr. 15/2020
Die Zweckverbandsversammlung beschließt, die Vergabe 
der Leistung „Sanierung der Gasfassung auf der Deponie 
Wiewärthe“ zu vergeben.

Beschluss-Nr. 16/2020
Die Zweckverbandsversammlung vergibt die Leistung 
„Satz, Druck und Verteilung des ZASO-Abfallterminheftes“ 
für den Leistungszeitraum Oktober 2020 bis Januar 2021 
mit Verlängerung für den Zeitraum Oktober 2021 bis Janu-
ar 2022, wenn vom Auftraggeber nicht bis zum 31.03.2021 
gekündigt wird.
Den Zuschlag erhält die Firma MARCUS Verlag GmbH, 
Kulmstraße 33 b, 07318 Saalfeld.

Beschluss-Nr. 17/2020
Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Vergabe 

der Leistung „Lieferung Harnstofflösung 40 % für die TVS“ 
für den Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2022 mit einer Ver-
längerungsoption bis zum 30.09.2023.

Beschluss-Nr. 18/2020
Die Zweckverbandsversammlung vergibt den Leasing-
vertrag über 48 Monate für einen KOMBI Transporter der 
Thermischen Verwertungsanlage Schwarza (TVS).
Der Zweckverbandsvorsitzende schlägt vor, den Auftrag 
an die Firma Auto-Centrum Hoffmann GmbH, Weidenäck-
erstraße 1, 07381 Pößneck zu vergeben.

Beschluss-Nr. 19/2020
Die Zweckverbandsversammlung beschließt:
„Der Zweckverbandsvorsitzende wird beauftragt, umge-
hend die Ausschreibung für die Neubesetzung der Stelle 
des Geschäftsleiters nach dem Ausscheiden des derzeiti-
gen Geschäftsleiters, Herrn Dr. Cichonski, zum 31.01.2021 
vorzubereiten und durchzuführen.
Zur nächsten Zweckverbandsversammlung sind der Zweck- 
verbandsversammlung die Ausschreibungsunterlagen 
und die Modalitäten zur Benennung des neuen Geschäfts-
leiters zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.“

Beschluss-Nr. 20/2020
Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Prüfung 
der Rechtmäßigkeit der vom Zweckverbandsvorsitzenden, 
Herrn Michael Modde, getroffenen Regelung (siehe An-
schreiben vom 05.05.2020) zur Bestellung Stellvertretung 
Geschäftsleitung durch die zuständige Rechtsaufsichts-
behörde. Das Ergebnis der Überprüfung ist der Zweckver-
bandsversammlung zur nächsten Zweckverbandssitzung 
mitzuteilen.
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Beschlüsse der 165. Versammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla und der 
82. Sitzung des Werkausschusses der Thermischen Verwertungsanlage Schwarza vom 
4. November 2020

Beschluss-Nr. 21/2020
Die Zweckverbandsversammlung stellt den Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2019 des Zweckverbandes 
Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO) mit einer Bilanzsum-
me von 32.070.356,93 € und einem Jahresgewinn von 
372.291,04 € fest.

Beschluss-Nr. 22/2020
Die Zweckverbandsversammlung beschließt, den Bilanz-
gewinn 2019 wie folgt zu verwenden:
> Der Bilanzgewinn des Zweckverbandes Abfallwirtschaft 

Saale-Orla (ZASO) des Wirtschaftsjahres 2019 in Höhe 
von 372.291,04 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Beschluss-Nr. 23/2020
Die Zweckverbandsversammlung stellt den Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2019 der Thermischen Verwer-
tungsanlage Schwarza (TVS) mit einer Bilanzsumme von 
13.254.722,70 € und eine Jahresgewinn von 146.400,00 € 
fest.

Beschluss-Nr. 24/2020
Die Zweckverbandsversammlung beschließt, den Bilanz-
gewinn 2019 wie folgt zu verwenden:

> Der Bilanzgewinn der Thermischen Verwertungsanlage 
Schwarza (TVS) des Wirtschaftsjahres 2019 in Höhe 
von 146.400,00 € wird in die zweckgebundene Rück-
lage eingestellt. 

 Gleichzeitig erfolgt die Verwendung der zweckgebun-
denen Rücklage in Höhe von 146.400,00 € durch Zu-
führung zur allgemeinen Rücklage der TVS.

Beschluss-Nr. 25/2020
Die Zweckverbandsversammlung beschließt die vor-
liegende Änderung der Abfallgebührensatzung auf der 
Grundlage der vorgestellten Vorauskalkulation der laufen-
den Entgelte des ZASO der Jahre 2021 und 2022.

Beschluss-Nr. 26/2020
Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Vergabe 
der Leistung „Lieferung LKW Abrollkipper für das Abfallbe-
handlungszentrum (ABZ) Wiewärthe“ an die Firma Fahr-
zeugbau Jahn GmbH, Alt Saale 38, 07407 Uhlstädt-Kirch-
hasel.

Beschluss-Nr. 27/2020
Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Prüfung 
der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit zur 
Errichtung einer Abfallentsorgungsanlage (Deponie) in 
Kamsdorf.

Aufhebung des Beschlusses der Verbandsversammlung des ZASO zur Umstellung der 
Gebührenschuldner

Mit Beschluss der Verbandsversammlung des ZASO 
am 9. März 2020 wurde die im Jahr 2019 beschlossene 
Umstellung der Gebührenschuldner von Haushalten auf 
Grundstückseigentümer (Beschluss 07/2019 vom 3. Juni 
2019) auf dem Verbandsgebiet des ZASO wieder aufge-
hoben.

1. Ansinnen
Die Geschäftsleitung des ZASO legte der Verbandver-
sammlung die Umstellung der Gebührenschuldner von 
Haushalten auf Grundstückseigentümer zum Beschluss 
vor, da seitens der Verbandsversammlung nach der vo-
rangegangenen Gebührenerhöhung im Jahr 2019 die 
Aufforderung an die Geschäftsleitung bestand, zukünftige 
Kosteneinsparungspotentiale aufzuzeigen.
Entsprechend der Beschlussfassung sollte die Umstellung 
der Gebührenschuld auf die Grundstückseigentümer erst 
mit Einführung des Identsystems und dem neuen Kalku-
lationszeitraum 2022 erfolgen. Der ZASO hatte dazu eine 
Kosten-Nutzen-Analyse in Bezug auf die Umstellung der 
Veranlagung der Gebührenschuldner von Haushalten auf 
Grundstückseigentümer erarbeitet. In deren Ergebnis hät-
ten sich nach einmaligen Umstellungskosten von ca. 280 T€ 
Kosteneinsparungen von bis zu 180 T€ p.a. erzielen lassen.

2. Beschluss
Die Verbandsversammlung hat in Ihrer Sitzung am 3. Juni 
2019 die Vorlage der Geschäftsleitung beschlossen. Im 
Nachhinein zeigte sich, dass die Vor- und Nachteile sowie 
die Auswirkungen auf einzelne Gruppen von Gebühren-
schuldnern im Vorfeld der Beschlussfassung nicht ausrei-
chend mit den Beteiligten kommuniziert wurden.
So wären vor der Beschlussfassung umfangreiche Ge-
spräche mit den am meisten von der Umstellung betrof-
fenen Wohnungsgesellschaften notwendig gewesen, um 
alle dann nach der Beschlussfassung vorgebrachten Ar-
gumente im Vorfeld gebührend berücksichtigen bzw. ab-
wägen zu können.

3. Aufhebung des Beschlusses
In Folge der unzureichenden Kommunikation im Vorfeld 
der Beschlussfassung mit den Wohnungsgesellschaften 
sowie der damit verbunden Aufwendungen positionier-
ten sich eine Reihe von Wohnungsgesellschaften gegen 
die beabsichtigte Umstellung der Gebührenschuldner, so 
dass im Januar 2020 durch den Kreistag des Landkreises 
Saalfeld-Rudolstadt mehrheitlich beschlossen wurde, den 
Beschluss des ZASO wieder aufzuheben.
Eine entsprechende Beschlussvorlage, weiterhin die 
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Haushalte als Gebührenschuldner zu veranlagen und den 
Beschluss 07/2019 der Verbandsversammlung des ZASO 
vom 3. Juni 2019 aufzuheben, wurde in die Verbandsver-
sammlung des ZASO am 9. März 2020 eingebracht, wel-
cher die Verbandsversammlung mehrheitlich folgte.

4. Auswirkungen auf die Gebührenschuldner
Für die Haushalte als Gebührenschuldner des ZASO hat 
die Aufhebung des Beschlusses des ZASO keine Auswir-
kungen, da die Umstellung der Gebührenschuld auf die 
Grundstückseigentümer erst ab dem Jahr 2022 erfolgen 
sollte.

Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla 
Wohlfarthstraße 7 
07381 Pößneck

Öffentliche Bekanntmachung
Jahresabschluss 2019 des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO)

gemäß § 25 Abs. 4 ThürEBV

1. Die Zweckverbandsversammlung des ZASO hat mit Beschluss-Nr. 21/2020 vom 4. November 2020 den Jahresab-
schluss 2019 wie folgt festgestellt: 

- Bilanzsumme:     = 32.070.356,93 €
- Jahresgewinn lt. Gewinn- und Verlustrechnung: =      372.291,04 €. 

2. Der Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2019 in Höhe von 372.291,04 € wird mit Beschluss-Nr. 22/2020 vom 4. No-
vember 2019 auf neue Rechnung vorgetragen. 

3. Der Bestätigungsvermerk der zum Abschlussprüfer bestellten Wirtschaftsprüfer Ebner Stolz GmbH & Co. KG - Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft (Richard-Wagner-Straße 1, 04199 Leipzig) für den Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2019 lautet: 

 „Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla, Pößneck – bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
– geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Zweckverbandes für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2019 geprüft.

 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung des Freistaates Thüringen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften (in der zum 1. Januar 2015 geltenden Fassung) und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsät ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens- und Finanzlage des Zweckverbandes zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Frei staates Thüringen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (in der zum 1. Januar 2015 geltenden Fassung) und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und nach 
§ 25 ThürEBV unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestä tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Zweckverband unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderun gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung der Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor schriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Freistaates Thüringen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften (in der zum 1. Januar 2015 geltenden Fassung) in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckver-
bandes vermittelt. Ferner ist die Geschäftsleitung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-
stellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Geschäftsleitung dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Zweckver-
bandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist die Geschäftsleitung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Thüringen i. V. m. den einschlägigen 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften (in der zum 1. Januar 2015 geltenden 
Fassung) entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Ge-
schäftsleitung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um 
die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung des Freistaates Thüringen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften 
(in der zum 1. Januar 2015 geltenden Fassung) zu ermöglichen, und um ausreihende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Freistaates Thüringen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften (in der zum 1. Januar 2015 geltenden Fassung) entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsur-
teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 
317 HGB und § 25 ThürEBV unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellun-

gen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme des Zweckverbandes abzugeben.

 
- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Geschäftsleitung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 

die Vertretbarkeit der von der Geschäftsleitung dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben.
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D r.  T h o m a s
stellv. Zweckverbandsvorsitzender

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Geschäftsleitung angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be-
stätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Zweckverband seine Unter-
nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des Zweckverbandes.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Geschäftsleitung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im La-
gebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von der Geschäftsleitung zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beur-
teilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.“

Leipzig, 5. Oktober 2020

                             Ebner Stolz GmbH & Co. KG
    Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  Steuerberatungsgesellschaft

     gez. Florian Leyser gez. Hartmut Pfleiderer
     Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
 

4. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Lagebericht und Anhang 
liegt in der Zeit  

     vom 16. Dezember 2020 bis 8. Januar 2021 

 im Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO) in 07381 Pößneck, Wohlfarthstraße 7, Zimmer 2.03 

 - Montag bis Donnerstag:  09:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 - Freitag:    09:00 Uhr bis 11:30 Uhr 

 öffentlich aus.

Pößneck, den 17. November 2020   Zweckverband Abfallwirtschaft
        Saale-Orla (ZASO)
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Thermische Verwertungsanlage Schwarza
Eigenbetrieb des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla 
Wohlfarthstraße 7, 07381 Pößneck

Öffentliche Bekanntmachung
Jahresabschluss 2019 der Thermischen Verwertungsanlage Schwarza (TVS)

Eigenbetrieb des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO)
gemäß § 25 Abs. 4 ThürEBV

1. Die Zweckverbandsversammlung des ZASO hat mit BeschlusswNr. 23/2020 vom 4. November 2020 den Jahresab-
schluss 2019 wie folgt festgestellt: 

 - Bilanzsumme:     =  13.254.722,70 € 
 - Jahresgewinn lt. Gewinn- und Verlustrechnung: =       146.400,00 €. 

2. Der Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2019 in Höhe von 146.400,00 € wird mit Beschluss-Nr. 24/2020 vom 4. No-
vember 2020 in die zweckgebundene Rücklage eingestellt. Gleichzeitig erfolgt die Verwendung der zweckgebunde-
nen Rücklage in Höhe von 146.400,00 € durch Zuführung zur allgemeinen Rücklage der TVS. 

3. Der Bestätigungsvermerk der zum Abschlussprüfer bestellten Wirtschaftsprüfer Ebner Stolz GmbH & Co. KG – Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft (Richard-Wagner-Straße 1, 04199 Leipzig) für den Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2019 lautet: 

 „Wir haben den Jahresabschluss der Thermische Verwertungsanlage Schwarza, Eigenbetrieb des Zweckverbandes 
Abfallwirtschaft Saale-Orla, Pößneck – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
des Eigenbetriebs für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung des Freistaates Thüringen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften (in der zum 1. Januar 2015 geltenden Fassung) und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen we-
sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Thüringen i. V. m. den ergänzenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und nach 
§ 25 ThürEBV unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht zu dienen.



9ZASO-AMTS- UND INFORMATIONSBLATT • AMTLICHER TEIL16. Dezember 2020

Verantwortung der Werkleitung

Die Werkleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung des Freistaates Thüringen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften (in der zum 1. Januar 2015 geltenden Fassung) in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermit-
telt. Ferner ist die Werkleitung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Werkleitung dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist die Werkleitung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Thüringen i. V. m. den ergänzenden handelsrecht-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist 
die Werkleitung verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung des Freistaates Thüringen i. V. m. den ergänzenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Freistaates Thüringen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften (in der zum 1. Januar 2015 geltenden Fassung) entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsur-
teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB und § 25 ThürEBV unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Ri-
siken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unse-
re Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von der Werkleitung angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der von der Werkleitung dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Werkleitung angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
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...............................................
D r.  T h o m a s
stellv. Zweckverbandsvorsitzender

Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk 
auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun-
gen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Werkleitung dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebe-
richt durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zu-
kunftsorientierten Angaben von der Werkleitung zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil 
zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.“

Leipzig, 22. Juli 2020 

                             Ebner Stolz GmbH & Co. KG
    Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  Steuerberatungsgesellschaft

     gez. Florian Leyser gez. Hartmut Pfleiderer
     Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

4. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Lagebericht und Anhang 
liegt in der Zeit  

     vom 16. Dezember 2020 bis 8. Januar 2021 

 im Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO) in 07381 Pößneck, Wohlfarthstraße 7, Zimmer 2.03 

 - Montag bis Donnerstag:  09:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 - Freitag:    09:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
  
 öffentlich aus.

Pößneck, den 17. November 2020   Zweckverband Abfallwirtschaft
        Saale-Orla (ZASO)
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Abfallgebührensatzung ab 01.01.2021

Nachstehende Fassung der am 4. November 2020 beschlossenen Satzung über die Benutzungsgebühren der abfall-
wirtschaftlichen Einrichtungen des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla (Abfallgebührensatzung) wurde am 6. 
November 2020 dem Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar als Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt. Mit Schreiben 
vom 19. November 2020 hat das Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar den Eingang der Satzung bestätigt und 
gleichzeitig die vorzeitige Bekanntmachung der Satzung zugelassen.



12 ZASO-AMTS- UND INFORMATIONSBLATT • AMTLICHER TEIL 16. Dezember 2020



13ZASO-AMTS- UND INFORMATIONSBLATT • AMTLICHER TEIL16. Dezember 2020



14 ZASO-AMTS- UND INFORMATIONSBLATT • AMTLICHER TEIL 16. Dezember 2020



15ZASO-AMTS- UND INFORMATIONSBLATT • AMTLICHER TEIL16. Dezember 2020



16 ZASO-AMTS- UND INFORMATIONSBLATT • AMTLICHER TEIL 16. Dezember 2020



17ZASO-AMTS- UND INFORMATIONSBLATT • AMTLICHER TEIL16. Dezember 2020



18 ZASO-AMTS- UND INFORMATIONSBLATT • AMTLICHER TEIL 16. Dezember 2020



19ZASO-AMTS- UND INFORMATIONSBLATT • AMTLICHER TEIL16. Dezember 2020



20 ZASO-AMTS- UND INFORMATIONSBLATT • AMTLICHER TEIL 16. Dezember 2020



21ZASO-AMTS- UND INFORMATIONSBLATT • AMTLICHER TEIL16. Dezember 2020



22 ZASO-AMTS- UND INFORMATIONSBLATT • AMTLICHER TEIL 16. Dezember 2020



23ZASO-AMTS- UND INFORMATIONSBLATT • AMTLICHER TEIL16. Dezember 2020

Geänderte Öffnungszeiten der ZASO-Geschäftsstelle und der Wertstoffhöfe 
zum Jahreswechsel

Die Geschäftsstelle des ZASO (Wohlfarthstraße 7, 07381 
Pößneck) bleibt vom 24. bis 31. Dezember 2020 geschlos-
sen.
Am 24. und 31. Dezember 2020 bleiben alle Wertstoffhöfe 
sowie das ABZ Wiewärthe in Pößneck geschlossen.
Der Wertstoffhof der Firma ÖKUS in Unterwellenborn hat 
zwischen den Feiertagen folgende geänderten Öffnungs-
zeiten:
      28.12. und 30.12.2020    08:00 bis 12:00 Uhr
Der Wertstoffhof Neustadt (Neunhofen) bleibt am Sams-
tag 02.01.2021 geschlossen. Alle anderen Wertstoffhöfe 
im ZASO-Gebiet haben am 02.01.2021 regulär geöffnet.

Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO) informiert:

► Ab 1. Januar 2019 gelten folgende Abfallbehältergebühren:

Ungültige Banderolen und ZASO-Hausmüllsäcke sowie 
Aufklebemarken für Altfenster und -türen können bis zum 
30. April 2021 in den Müllmarkenverteilstellen umge-
tauscht werden. Darüber hinaus wird der Umtausch der 
Marken und Banderolen in der Geschäftsstelle des ZASO, 
in der Wohlfarthstraße 7, in Pößneck weiterhin möglich 
sein. 

Die Nutzer von Quartals- und Jahresaufklebern werden 
dringend gebeten, die alten Aufkleber aus Vorjahren rest-
los zu entfernen bzw. auch nicht zu überkleben. Die 
Müllwerker danken es Ihnen!
Hinweis: der Kaufbeleg mit dem zugehörigen Kont-
rollabschnitt muss unbedingt bis Ablauf des gültigen 
Quartals aufbewahrt werden!

Ab 1. Januar 2021 gelten im ZASO-Gebiet neue Haus-
müllmarken, ZASO-Abfallsäcke und Aufklebemarken 
für Altfenster und -türen
Aufgrund der neuen Gebührensatzung, die ab 1. Januar 
2021 in Kraft tritt, gelten im ZASO-Gebiet neue Bandero-
len, Quartalsaufkleber und Müllsäcke. Damit verlieren die 
bisherigen Marken und Säcke sowie Aufklebemarken für 
Altfenster und -türen ihre Gültigkeit.

Die neuen Marken, Aufkleber und Säcke können frühes-
tens ab dem 16. Dezember 2020 erworben werden. 

Hausmülltonnen, die ab dem 1. Januar 2021 mit einer 
grünen, braunen oder orange (bzw. violett für 1.100 Liter- 
Rollcontainer) Banderole versehen sind, werden dann 
nicht mehr geleert! Graue Hausmüllsäcke mit grünem 
ZASO- Aufdruck werden ebenfalls nicht mehr entsorgt!

Alle aktuellen Abfuhr-Termine finden Sie auf unserer Homepage unter: 
https://www.zaso-online.de/abfuhrtermine/abfuhrtermine-2020 oder über unsere ZASO- APP.
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Zusätzlicher Altpapiertermin 2020

Saale-Orla-Kreis:
Für die Ortschaft Pöritzsch findet am 28.12.2020 ein zu-
sätzlicher Altpapiertermin statt.

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt:
Für die nachfolgenden Ortschaften findet am 30.12.2020 
ein zusätzlicher Altpapiertermin statt: Catharinau, Etzel-
bach, Kirchhasel, Kolkwitz, Langenschade, Naundorf, 
Oberhasel, Teichweiden, Unterhasel, Weitersdorf.
Wir bitten um Beachtung.

Bitte beachten Sie, dass sich bei der Hausmüll- und Gelbe-Sack-Abfuhr wieder Änderungen der Abfuhrtermine (wie 
bereits im Abfuhrterminheft veröffentlicht) ergeben:

Hausmüll

Gelber Sack

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Wir alle freuen uns auf die bevorstehenden Feiertage zu 
Weihnachten und zum Jahreswechsel. Am Sonn- und Fei-
ertagen findet natürlich keine Abfallabfuhr statt. 

Deshalb müssen die Termine, die auf diese Tage fallen, 
verschoben werden. 

Feiertagsregelung Hausmüll- und Gelbe-Sack-Abfuhr 2020 beachten!
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Zahlungserinnerung bei Quartalszahlern

Der ZASO erinnert daran, dass 
bei Quartalszahlern die     4.  
Rate der Festgebühr 2020 am 
31.12.2020 fällig ist.
Bitte kontrollieren Sie auch, ob 
die vorhergehenden viertel-
jährlichen Zahlungen geleistet 
worden sind. Sofern noch keine 
Zahlung erfolgte, beachten Sie 
bitte, dass der Einmalzahler-Ra-
batt nicht mehr in Anspruch ge-
nommen werden darf.

Gemäß § 7 Abs. 1 der geltenden Abfallgebührensatzung 
des ZASO wird die Festgebühr in vier gleich hohen Be-
trägen (für das 1. Quartal einen Monat nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheides und für das 2. - 4. Quartal je-
weils zum 30.06., 30.09. und 31.12.) fällig.

Wir sind verpflichtet, fällig gewordene Gebühren nach dem 
Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsge-
setz (ThürVwZVG) und der dazu gehörigen Kostenord-
nung (ThürVwZVGKostO) zu mahnen.

Aus diesem Grund wurde im August 2020 eine Mahnung 
für die fälligen Gebühren des 1. und 2. Quartals des Jahres 
2020 versandt. Wir weisen darauf hin, dass wir nach Ablauf 
des 4. Quartals 2020 erneut die fälligen Gebühren mahnen 
werden.

Bitte achten Sie bei der nächsten Überweisung der Fest-
gebühren auf die richtige Angabe des codierten Zah-
lungsgrundes. Diesen finden Sie auf dem Abfallgebüh-
renbescheid. Er wird für die automatische Buchung der 
Einzahlung genutzt und setzt sich aus folgenden Baustei-
nen zusammen:

 2020  00  123456  7
 Jahr  Füllziffern  Kundennummer  Prüfziffer

Bei einer Angabe des codierten Zahlungsgrundes, z. B. mit 
2019 beginnend, wird die Überweisung automatisch auf 
das Jahr 2019 gebucht.

Abfall-Terminhefte 2021

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die bewährten Ab-
fall-Terminhefte. Mit der kostenfreien Verteilung an alle 
Haushalte und angeschlossenen gewerblichen, öffent-
lichen und privaten Einrichtungen wurde bereits am 
25.11.2020 begonnen. Haushalte und Einrichtungen, die 
bis zum 10.12.2020 kein Abfall-Terminheft bekommen ha-
ben, können sich an folgende kostenlose Hotline wenden:
0800 55 65 189.

Die Hotline ist besetzt ab 11.12.2020 von 8:00 bis 17:00 
Uhr.

Vom 24.12.20 bis 27.12.20 sowie vom 31.12. - 03.01.2021 
ist die Hotline nicht besetzt.

Alternativ kann folgende E-Mail-Adresse genutzt werden: 
reklamationen@marcus-verlag.de

In jedem Fall finden Sie alle Termine wie bisher auf un-
serer Homepage www.zaso-online.de unter Abfuhrtermine 
→ Serviceabfrage oder in unserer ZASO-APP.
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So können Sie dem Festfrieren der Abfälle in Ihrer Hausmülltonne vorbeugen:

• Feuchtigkeit in der Mülltonne vermeiden
• nasse Abfälle zunächst abtropfen lassen und anschließend gut verpacken, bevor sie in die Hausmülltonne 
 geworfen werden, z. B. in Zeitungspapier, Brötchen- oder Plastiktüten
• hängen Sie einen 240 Liter Kunststoffsack in die Hausmülltonne
• Bitte auf keinen Fall den Abfall zusammenpressen/verdichten, locker eingefüllte Abfälle frieren weniger 
 leicht fest.
• Achten Sie darauf, dass der Deckel der Mülltonne geschlossen ist, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.  
 Vermeiden Sie überfüllte Abfallbehälter, nutzen Sie die ZASO-Hausmüllsäcke für Mehranfall.
• Stellen Sie Ihre Mülltonne an einem frostgeschützten Platz auf, z. B. in der Garage, im Schuppen oder an der  
 Hauswand bzw. stellen diese erst am Morgen des Abfuhrtages bereit.
• Sollte der Inhalt der Tonne trotz aller Vorsichtsmaßnahmen einmal einfrieren, können Sie die Abfälle kurz vor  
 der Abfuhr mit einem Besenstiel/Stock oder Spaten auflockern. Alternativ kann es helfen, die Tonne zum 
 Auftauen an einen wärmeren Platz zu stellen.

• THEMA ASCHE:

- Hausmülltonne nicht ausschließlich mit Asche befüllen
- Asche mit anderen Haushaltsabfällen vermischen (z. B. mit Kehricht)
- den Boden der Tonne mit einem Abfallsack aus dem Haushalt bedecken
- die Innenseiten der Tonne sauber und glatt halten z. B. durch Reinigen der Tonne nach jeder Leerung mit einem 

Handfeger

Öffentliche Abfallentsorgung im Winter – Bitte helfen Sie mit, dass alles reibungslos 
abläuft!

Mit Ihrer Unterstützung und Mithilfe können Sie die Ent-
sorgung der Abfälle im Winter für die Müllwerker deutlich 
erleichtern und einen reibungslosen Ablauf ermöglichen. 

Abfallbehälter und -säcke (Hausmüll, Papiertonne, Gelber Sack) so bereitstellen, dass

• sie den öffentlichen Verkehr nicht behindern
• sie gut sichtbar, frei beweglich und von den Entsorgungsfahrzeugen und Müllwerkern gut erreichbar sind
• sie nicht zugeparkt sind
• keine Schneehauben auf den Tonnendeckeln sind, die die Sicht auf Banderolen und Aufkleber versperren 
  oder die Säcke unter Schneebergen liegen
• die Deckel und Abfälle nicht festgefroren sind

Für die kalte Jahreszeit möchten wir Ihnen daher einige 
Tipps geben:

Wir gratulieren den Gewinnern!

Vielen Dank für die rege Teilnahme an unserem Quiz „Wer wird 
Müllionär?“ in unserem letzten Amtsblatt vom 3. Juni 2020.

Nichtamtlicher Teil

Die Gewinner wurden durch zufällige Ziehung unter allen Ein-
sendern ermittelt. Die Gewinne wurden per Post zugesandt.
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Wichtiger Hinweis – Feuerwerkskörper gehören in den Hausmüll - NICHT in die Papiertonne!

Bitte achten Sie auch darauf, dass nur völlig abgekühlte 
Feuerwerkskörper in den Hausmüll geworfen werden →  
Brandgefahr. Blindgänger sollten zunächst 1 Tag in einem 
Wassereimer/Plastikbeutel gewässert und dann erst über 
den Hausmüll entsorgt werden.

Verpackungen aus Kunststoff (z. B. Folie, Abdeckkappen 
etc.) gehören in den Gelben Sack.

Eine Bitte an alle Kommunen im Zweckverbandsgebiet:
Sorgen Sie bitte zu den Abfuhrterminen dafür, dass alle 
Straßen so weit von Schnee und Eis beräumt sind, dass 
eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung stattfinden kann. 
Wenn in einzelnen Bereichen/Straßen eine Zufahrt der 
Entsorgungsfahrzeuge zu den Grundstücksgrenzen nicht 
mehr möglich ist, werden den Anwohnern Winterstellplät-

ze für ihre Abfallbehälter/-säcke angeboten. Solche Win-
terstellplätze legt der ZASO gemeinsam mit der jeweiligen 
Kommune und dem zuständigen Entsorger fest. Die An-
wohner werden dann umgehend informiert. 
Soweit in den vergangenen Jahren bereits Winterstellplät-
ze festgelegt wurden, gelten diese auch weiterhin.

Feuerwerkskörper bestehen nur auf den ersten Blick aus 
Pappe, denn in Wahrheit handelt es sich um bitumiertes 
und nach Gebrauch mit Verbrennungsrückständen und 
Anhaftungen von Kunststoffen verunreinigtes Papier/Pap-
pe. Eine Wiederaufbereitung (Recycling) dieses Stoffes ist 
somit nicht mehr möglich. Daher möchten wir Sie eindring-
lich bitten, Feuerwerkskörper sowie beschichtetes Papier 
niemals in die Papiertonne zu werfen, bitte entsorgen Sie 
diese Abfälle immer über die Hausmülltonne.

Verpackungen aus Folie abgebrannte Feuerwerkskörper,
beschichtete Papierverpackungen 

Hausmüll Gelber Sack Hausmüll

Blindgänger
Bitte wässern! 

Impressum
Herausgeber: Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla

Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil: 
Michael Modde, Verbandsvorsitzender des Zweckverbandes 
Abfallwirtschaft Saale-Orla

Redaktion: Geschäftsstelle des Zweckverbandes Abfallwirtschaft 
Saale-Orla, Wohlfarthstraße 7, 07381 Pößneck, Telefon: (03647) 
441720, Telefax: (03647) 441744, E-Mail: c.schimmel@zaso-online.de

Druck: LINUS WITTICH Medien KG, In den Folgen 43, 98693 Lange-
wiesen, Tel.: 03677 2050-0, Fax: 03677 2050-21
Vertrieb: FUNKE Mediengruppe GmbH & Co. KG, Gottstedter Land-
str. 6, 99092 Erfurt, Tel.: 0361 227-4, Fax: 0361 227 5007

Gesamtverantwortung: 
MARCUS Verlag GmbH, 
Kulmstraße 33b, 07318 Saal-
feld, Tel.: 03671 4571-0, Fax: 
03671 4571-29
Das ZASO-Amts- und Informationsblatt wird an alle erreichbaren Haus-
halte sowie an gewerbliche, öffentliche und private Einrichtungen im 
Saale-Orla-Kreis und im Landkreis Saal-feld- Rudolstadt kostenlos ver-
teilt und ist kostenlos u. a. in der Geschäftsstelle der ZASO erhältlich. 
Bei Postversand durch die Geschäftsstelle des ZASO beträgt der Preis 
1,45 €, die in Form von Briefmarken bei Anforderung beizulegen sind. Für 
unverlangt eingesandte Manuskripte übernimmt der Verlag keine Verant-
wortung, Rücksendung nur bei Rückporto. Das nächste Amts- und Infor-
mationsblatt des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla erscheint 
voraussichtlich im Frühjahr 2021.



Gewinner des Rätsels aus dem letzten Amtsblatt

Das Lösungswort in unserem letzten Kinderrätsel lautete: 

A U S Z E I T

Wir bedanken uns für die vielen Postkarten und gratulieren 
ganz herzlich den Gewinnern mit dem richtigen Lösungswort:

Hanna H. 69226 Nußloch (zu Besuch bei Oma 
  und Opa in Rudolstadt) 6 Jahre

Greta H. 07343 Wurzbach 7 Jahre

Isabella H. 07318 Saalfeld 8 Jahre

Carlos E. 07806 Neustadt a. d. Orla 9 Jahre

Karl B. 07806 Neustadt a. d. Orla 9 Jahre

Levi L. 07819 Lemnitz 9 Jahre

Tristan u. Talena J. 07338 Drognitz 12 u. 10 Jahre

Oliver H. 07381 Pößneck 13 Jahre

Sophie-Marie S. 07422 Bad Blankenburg 14 Jahre

Oliver E. 98724 Neuhaus OT Lichte 14 Jahre

Viel Spass und Freude mit euren Gewinnen!

   1. Tierpark
   2. Musikstück
   3. Berühmtheit
   4. Anrede
   5. Zeitmesser
   6. süße Kinderspeise
   7. mehrfaches Kinderglück
   8. Schabernack
   9. Beschädigung der Kleidung
 10. altertümliches Pferdegespann

KINDERRÄTSEL
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

DÖRR GMBH • SAALFELD
AM LÄUSEBACH 4
TEL.: (03671) 5519-0
FAX:  (03671) 5519-99

Wir wünschen allen unseren Kunden 
ein gesegnetes Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

HEIZUNG  SANITÄR  LÜFTUNG  KLIMA  KUNDENDIENST

BERATUNG   PLANUNG   VERKAUF   INSTALLATION

KUNDENDIENST  0171/2882749

Wir sammeln & entsorgen u. a.:

• Papier, Holz, Folie, Metalle
• Gewerbeabfall
• Sonderabfall
• Grünabfall und
  Baumschnitt
• Baustellenabfall
  & Bauschutt

REMONDIS Mitteldeutschland GmbH

Waldstraße 11
07806 Neustadt/Orla/OT Neunhofen

IMMER IN GUTEN HÄNDEN
... bei Ihrem kompetenten Entsorgungspartner REMONDIS

Tel. 036481 84 770 | Fax: 036481 84 7722 | dispo-neunhofen@remondis.de

®

Wir wünschen all unseren Kunden ein frohes Weihanchtsfest 
und viel Gesundheit im neuen Jahr. 

Schickt das richtige Lösungswort mit Eurer Adresse 
und Eurem Alter an den
 Zweckverband 
 Abfallwirtschaft Saale-Orla
 Wohlfarthstraße 7
 07381 Pößneck
 Kennwort: Kinderrätsel.
Einsendeschluss ist der 8. Januar 2021.
Teilnahmebedingungen:
Zur Verlosung kommen Sachpreise. Teilnahmebe-
rechtigt sind Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren. Die 
Gewinner werden durch zufällige Ziehung unter allen 
Einsendern ermittelt und von uns schriftlich über den 
Gewinn informiert. Mehrfachteilnahme erhöht nicht die 
Gewinnchance. Die Auslosung erfolgt unter Ausschluss 
des Rechtsweges.
Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel willigen Sie in 
die Erhebung und Verwendung Ihrer Adressdaten ein. 
Wir erheben, speichern und verarbeiten diese perso-
nenbezogenen Daten ausschließlich zur Durchführung 
und Abwicklung des Gewinnspiels und um Sie im Fall 
eines Gewinns zu benachrichtigen. Eine Weitergabe 
der Daten an Dritte findet nicht statt. Sie können die Ein-
willigungen jederzeit durch Nachricht an uns widerrufen. 
Ihre Daten werden anschließend gelöscht.

| Anzeigen


